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Kurz notiert               

450 Stellungnahmen zum 
Vergabetransformationspaket

BERLIN. Die Bundesregierung will 
Vergabeverfahren vereinfachen, digi-
talisieren und beschleunigen. Zudem 
soll die öffentliche Beschaffung eine 
Vorbildfunktion für eine sozial-öko-
logische und digitale Transforma-
tion der Wirtschaft erfüllen. Dafür 
hat sie ein Vergabetransformations-
paket vorgelegt. Dazu sind knapp 450 
Stellungnahmen von öffentlichen 
Auftraggebern, Verbänden, Unter-
nehmen sowie Einzelpersonen ein-
gegangen. Aus Baden-Württemberg 
haben sich 23 Städte, Landkreise, In-
stitutionen und Ministerien zu Wort 
gemeldet. (dis)

Höherer Fördersatz für 
Innovationsausschreibungen

BONN. Die Bundesnetzagentur in 
Bonn hat die Höchstgebotswerte für 
Innovationsausschreibungen ange-
hoben. Dabei handelt es sich um Aus-
schreibungen etwa zum Ausbau der 
Solarenergie kombiniert mit Speicher-
möglichkeiten. Der Höchstgebotswert 
liegt jetzt bei 9,18 Cent pro Kilowatt-
stunde – 25 Prozent mehr als bei der 
letzten Ausschreibungsrunde im De-
zember. (dis)

Schleswig-Holstein schreibt 
Finanzierungsleasing aus

KIEL. Die Landesregierung von 
Schleswig-Holstein hat das Finan-
zierungsleasing von Schienenfahr-
zeugen europaweit ausgeschrieben. 
Es geht dabei um die Finanzierung, 
den Kauf und das Vorhalten von 
elektrisch angetriebenen Fahrzeu-
gen. Der Auftragnehmer vermietet 
die Fahrzeuge an die Betreiber der 
Strecken weiter. Letztere müssen in 
einer weiteren Ausschreibung noch 
gefunden werden. (dis) 

Barrierefreier Umbau von 
Haltestellen soll weitergehen

LAUPHEIM. Geschätzt 234 000 Euro 
umfasst das Auftragsvolumen einer 
Ausschreibung zum barrierefreien 
Umbau von Bushaltestellen in der 
Stadt Laupheim. Zwei Drittel davon 
übernimmt das Land Baden-Würt-
temberg. Insgesamt geht es um vier 
Haltepunkte, die in diesem Sommer 
und Herbst umgebaut werden sollen. 
Eine weitere Bushaltestelle soll im 
kommenden Jahr folgen. (dis)

MEHR ZUM THEMA
Verfahren des OLG Celle unter:
https://kurzelinks.de/celle

Expertenbeitrag:
Wettbewerbsregister Konkurrent kann unterlassene 

Abfrage nicht rügen

Paragraf 19 Mindestlohngesetz. Die 
Abfragepflicht gilt für alle öffent-
lichen Auftraggeber im Sinne von 
Paragraf 99 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB), also 
insbesondere für Städte und Ge-
meinden. Für Sektorenauftraggeber 
und Konzessionsgeber sind beson-
dere Regeln zu beachten. 

Keine Verpflichtung zur Abfra-
ge besteht bei Sachverhalten, für 
die das Vergaberecht Ausnahmen 

Bevor öffentliche Auftraggeber einen Zuschlag erteilen, müssen sie beim Wettbewerbsregister abfragen, ob 
dort eine Eintragung für den Bieter vorliegt. FOTO: DPA/SHOTSHOP MONKEY BUSINESS

NÜRNBERG. Seit Juni 2022 sind 
öffentliche Auftraggeber verpflich-
tet, vor der Erteilung des Zuschlags 
beim Wettbewerbsregister abzufra-
gen, ob dort Eintragungen für den 
wirtschaftlichsten Bieter vorliegen. 
Das ist im Wettbewerbsregisterge-
setz festgelegt (Paragraf 6 Absatz 1 
Satz 1 WRegG). Die Abfragepflicht 
bei öffentlichen Aufträgen betrifft 
sowohl Vergabeverfahren oberhalb 
als auch unterhalb der EU-Schwel-
lenwerte. 

Abfragepflicht ab Wertgrenze 
von 30 000 Euro/netto

Um den Aufwand sowohl für die öf-
fentlichen Auftraggeber als auch für 
die Registerbehörde in einem ver-
tretbaren Rahmen zu halten, hat der 
Gesetzgeber eine Wertgrenze von 
30 000 Euro/netto für die Abfrage-
pflicht festgelegt. Dies entspricht 
den bislang geltenden Wertgrenzen 
für verpflichtende Abfragen des Ge-
werbezentralregisters, etwa nach 

vorsieht. Wichtige Anwendungsfäl-
le sind Inhouse-Geschäfte und die 
interkommunale Zusammenarbeit. 
Auf eine erneute Abfrage kann der 
öffentliche Auftraggeber auch dann 
verzichten, wenn er innerhalb der 
letzten zwei Monate für das betref-
fende Unternehmen bereits eine 
Auskunft aus dem Wettbewerbsre-
gister erhalten hat. 

Nach Paragraf 97 Absatz 6 GWB 
haben Unternehmen Anspruch da-

rauf, dass die Bestimmungen über 
das Vergabeverfahren eingehalten 
werden. Zu diesen Vorschriften zäh-
len beispielsweise die zwingenden 
Ausschlussgründe im Sinne von 
Paragraf 123 Absatz 1 GWB. Sie sind 
unter anderem auch in das Wettbe-
werbsregister einzutragen. 

Dennoch führt ein Eintrag in 
das Wettbewerbsregister nicht auto-
matisch zum Ausschluss des betref-
fenden Unternehmens. Der Verfah-
rensausschluss setzt nach Paragraf 
6 Absatz 5 Satz 1 WRegG eine eigen-
ständige Einzelfallprüfung durch 
den öffentlichen Auftraggeber vor-
aus. 

Allerdings verlangt auch der Ge-
setzgeber, dass der öffentliche Auf-
traggeber bei der Eintragung eines 
zwingenden Ausschlussgrunds fak-
tisch in aller Regel eine Ausschluss-
entscheidung treffen muss. Zugleich 
ist es der erklärte Wille des Gesetz-

gebers, dass die Abfragepflicht 
des Auftraggebers als solche nicht 
bieterschützend ist (Bundestags-
Drucksache 18/12051, 31). Eine un-
terlassene Abfragepflicht der Verga-
bestelle kann vom konkurrierenden 
Bieter somit nicht im Nachprüfungs-
verfahren geltend gemacht werden. 

Hat ein öffentlicher Auftragge-
ber das Wettbewerbsregister nicht 
abgefragt und seine Zuschlagsent-
scheidung zugunsten eines bei-
spielsweise rechtskräftig verurteil-
ten Unternehmens (Paragraf 123 
Absatz 1 GWB) getroffen, kannte er 
die Eintragung zwar nicht, ein kon-
kurrierender Bieter verliert dadurch 
aber seine Zuschlagschance. 

Dieses Ergebnis klingt einerseits 
erstaunlich, weil die Abfragepflicht 
unter anderem mit den zwingen-
den Ausschlussgründen in einem 
engen Zusammenhang steht, die 
bieterschützend sind. Andererseits 
beinhaltet das Wettbewerbsregister-
gesetz keine originären Vorschriften 
über das Vergabeverfahren, wie etwa 
das GWB. 

Abfrage hat nicht den Schutz 
des Bieters zum Ziel

Rechtsverstöße, die außerhalb des 
Vergabeverfahrens und des Anwen-
dungsbereiches vergaberechtlicher 
Vorschriften liegen, können nur 
ausnahmsweise zum Gegenstand 
eines Nachprüfungsverfahrens ge-
macht werden, wenn es eine ver-
gaberechtliche Anknüpfungsnorm 
gibt, die im Nachprüfungsverfahren 
entscheidungsrelevant ist. Dies hat 
das Oberlandesgericht Düsseldorf 
so entschieden (Beschluss vom 21. 
April 2021 – Verg 1/20). 

Eine solche Anknüpfungsnorm 
fehlt hier. Insoweit hilft auch Para-
graf 122 Absatz 1 GWB nicht weiter, 
wonach öffentliche Aufträge nur an 
Unternehmen erteilt werden dür-
fen, die nicht nach den Paragrafen 
123 oder 124 GWB ausgeschlossen 
werden. Denn die Pflicht zur Abfra-
ge des Wettbewerbsregisters stellt 
wegen der eigenständigen Entschei-
dung des öffentlichen Auftragge-
bers über den Ausschluss nur eine 
Ordnungsvorschrift dar. Eine solche 
Regel löst aber keinen Anspruch auf 
Einhaltung aus, weil sie den Bieter-
schutz gerade nicht zum Ziel hat.

Vor der Erteilung des Zu-
schlags müssen öffentliche 
Auftraggeber beim Wettbe-
werbsregister abfragen, ob 
dort Eintragungen für den 
wirtschaftlichsten Bieter vor-
liegen. Das soll klären, ob 
ein Unternehmen wegen be-
gangener Wirtschaftsdelikte 
von dem Vergabeverfahren 
auszuschließen ist. Dennoch 
führt ein Eintrag im Wettbe-
werbsregister nicht automa-
tisch zum Ausschluss des 
betreffenden Unternehmens.

Holger Schröder, 
Rechtsanwalt,  Fachanwalt für
Vergaberecht, Partner
Rödl & Partner, Nürnberg

Linke fordern soziale und 
nachhaltige Aspekte
Landtagsmehrheit in Sachsen lehnt dies ab

DRESDEN. Der Landtag in Sach-
sen hat mit den Stimmen der Re-
gierungskoalition aus CDU, Grü-
nen und SPD einen Gesetzentwurf 
der Linken zur „Weiterentwicklung 
des Vergaberechts“ in Sachsen ab-
gelehnt. Auch die AfD stimmte da-
gegen. 

Die Linke fordert darin Regelun-
gen, die es schon in anderen Bun-
desländern gibt. Es geht dabei um 
soziale und nachhaltige Aspekte. So 
sollen öffentliche Aufträge lediglich 
an Unternehmen vergeben werden, 
die sich verpflichten, die Beschäf-
tigten gemäß den geltenden Tarifen 
zu bezahlen. Außerdem soll die los-
weise Vergabe eine größere Rolle 
spielen, um die Chancen für den 
Zuschlag an kleinere und mittlere 
Unternehmen zu erhöhen.

Grüne und SPD teilten zwar ei-
nige der Anliegen der Linken, hiel-
ten sie aber für zu weitgehend. Die 
drei Regierungsfraktionen hatten 
in ihrem Koalitionsvertrag festge-
halten, dass sie in dieser Legislatur-
periode ein Vergabegesetz vorlegen 
wollen. In der Debatte räumten 
Vertreter der Fraktionen jedoch ein, 
noch nicht so weit zu sein.

CELLE. Ein Bieter, der den Zu-
schlag für einen öffentlichen Auf-
trag erhalten hat, kann zu Recht 
die Unterschrift unter den Vertrag 
verweigern, wenn bestimmte In-
halte zuvor nicht Bestandteil der 
Vergabeunterlagen waren. Das geht 
aus einem Urteil des Oberlandes-
gerichts (OLG) Celle hervor (Akten-
zeichen 13 U 3/22). 

Der Auftraggeber darf den sieg-
reichen Bieter auch nicht unter 
Druck setzen, den Vertrag unver-
züglich zu unterzeichnen. Im vor-
liegenden Fall ging es um Sicher-
heitsdienste im Flugverkehr. Das 
Zuschlagsschreiben war dem Unter-
nehmen per Fax zugegangen und zu 
diesem Zeitpunkt war auch der Ver-
trag übermittelt worden.

Bestimmungen standen nicht 
in der Leistungsbeschreibung

Das Unternehmen stellte dann fest, 
dass Bestimmungen in den Vertrag 
aufgenommen wurden, die zuvor 
nicht Teil der Leistungsbeschrei-
bung gewesen waren. Etwa, dass der 
Auftragnehmer innerhalb von 30 Mi-
nuten einsatzbereit sein müsse und 

dazu verpflichtet werde, bestimmte 
Dienstanweisungen einzuhalten. Als 
das Unternehmen die Unterschrift 
verweigerte, setzte das Land Nie-
dersachsen als Auftraggeber knappe 
Fristen und verwies auf eine Ersatz-
ausschreibung, die dann notwendig 
werde – verbunden mit Mehrkos-
ten. Als das Unternehmen dieser 
Aufforderung nicht nachkam und 
feststellte, ein Zuschlag ohne Unter-
zeichnung des Papiers sei noch kein 

Bieter müssen keinen Vertrag unterzeichnen, der nicht den Vorgaben in 
der Ausschreibung entspricht. FOTO: DPA/WESTEND61/EVA BLANCO

Land Niedersachsen drängt Bieter ungerechtfertigt 
zu einer Vertragsunterschrift
Ein Unternehmen moniert Unterschiede zwischen der Leistungsbeschreibung und den Vertragsinhalten

Zustandekommen eines Vertrags, 
klagte das Bundesland auf Schaden-
ersatz. Der Auftraggeber war außer-
dem davon ausgegangen, dass der 
Vertrag aufgrund des Zuschlags gar 
nicht mehr vom siegreichen Bieter 
gegengezeichnet werden müsse.

In der zweiten Instanz vor dem 
OLG Celle verlor das Bundesland 
jedoch. Die Richter kamen zu dem 
Schluss, dass ein Unternehmen kei-
nen Vertrag unterzeichnen müsse, 

Die größten Differenzen mit 
Blick auf Vergaberegeln haben Linke 
und CDU. In der Debatte sagte Nico 
Brünler (Linke), man müsse bei der 
öffentlichen Vergabe verstehen, 
dass Qualität nicht nur ihren Preis, 
sondern auch einen Wert habe. Es 
gehe dabei nicht nur um Tarife, son-
dern um die Nachhaltigkeit einer 
Ausschreibung. Jan Hippold von 
der CDU nannte den Entwurf „büro-
kratisch aufgebläht“. Vieles, was von 
den Linken gefordert werde, kön-
ne im Rahmen des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen um-
gesetzt werden.

Aus seiner Sicht reiche ein ak-
tualisierter Leitfaden, um sich als 
Vergabestelle inspirieren zu lassen. 
Kontrollen, ob ein Mindestlohn ein-
gehalten werde, erteilte er angesichts 
der Vielzahl von Vergaben eine Ab-
sage. Die Linke warf der CDU vor, 
gar kein Interesse daran zu haben, 
die Regeln zu ändern. Dann bleibe 
es dabei, dass ein „Wettbewerb nach 
unten“ stattfinde. Wer niedrige Löh-
ne zahle, wer sich nicht an soziale 
Standards halte und damit weniger 
Kosten habe, der gewinne die Aus-
schreibung. (dis)

der nicht den Vorgaben in der Aus-
schreibung entspreche. Das Gericht 
unterstellte dem Land Niedersach-
sen die Absicht, dass das „Nach-
schieben“ des Vertrags zum Ziel hat-
te, bestimmte vertragliche Inhalte zu 
vereinbaren, die das Unternehmen 
sonst schon während des laufenden 
Verfahrens moniert hätte.

Unternehmen hatte eigenen 
Vertragsentwurf beigefügt

In einem weiteren Aspekt sahen die 
Richter die Klage des Landes als un-
begründet. Ein Auftraggeber dürfe 
nicht von einer vorbehaltlosen An-
nahme des Vertrags ausgehen, nur 
weil er dem Empfänger zugestellt 
werde. Parallel hatte das Unterneh-
men auf die Unterschiede zwischen 
Ausschreibung und Vertrag hinge-
wiesen und einen eigenen Vertrags-
entwurf in der Antwort beigefügt. 
Dies hätte der Auftraggeber als neu-
es Angebot werten müssen. (dis)

Die Vergabekammer Bund (Beschluss 
vom 12.Oktober 2020 - VK 2 - 77/20) 
urteilte: „Das Wettbewerbsregisterge-
setz (WRegG) regelt […] rein formal die 
Voraussetzungen der Eintragung, trifft 
aber keine Aussage zu materiellen Eig-
nungsfragen. 

Im Gegenteil stellt auch das WRegG 
[…] klar, dass der Auftraggeber in eige-
ner Verantwortung über den Ausschluss 
eines Unternehmens von der Teilnahme 
am Vergabeverfahren entscheidet, und 
zwar […] nach Maßgabe der vergabe-
rechtlichen Vorschriften.“

Auftraggeber entscheidet über Ausschluss


